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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXX:XX:X 
über Hygiene in Hallenbädern \I.nd kÜ.nst
Iich~n Freibeckenhädern (Bäderhygienege~etz) 

Der Nationalra~ hat beschlos~en: 

~. A.B~HNITT 

Anw:~nd\lJl,gs.berei~ 

§ 1. (1) Di,e Bestitnm~ngePl qieses Bun.des.ge·· 
seties sind, soweit Abs. 2 ~is 4 nichts, anderes be
stimmen, auf die;: Errichtung und den Betrieb von 
HaUenbäderll und künstliChen Freibeckenbädern 
anzuwenden. 

(~) Di~~estimmungen d~ II~ Ahsdlnittes dieses 
B~~'d:1!~g~set~s sind auf ~ä4~r, ~lie. als gewerb
l~~e !ietr.ic;:1>s~riJiagep: eller 9~ne4mig1;lngspf1ich.t 
gemäß § !'4 4.et:' GeWe1'lbeOl'd,1J.>ll.l).g 1973' UX\te~'" 
liegen, nicht anzuwenden; .die Bestimmungen des 
III. Abschnittes' ,gelten für solche Bäder als Vor
sd,.rift~n ~~m . Schutze der Gesundheit 4erKun~ 
den im Sinne des § 82 Abs. 1 der Gewerbeordi
l}ung1973. 

(~) pie B~ti~IlI.nungell <!i~ses . Bundesgesetzes 
sind auf Bäder, ,die ini Rahmen 'der Rechtsvor
~ch~ifce:~ ~~f.d~n' Gebi~t~n des Heilvorkommen
u~d 'Ku~ol1:ew'~s~n~ ,ode;' des Krankenanstalten
wes'e~ betriepe~ 'Werdt:n, n.iCht an~\,l.wen.den. 

t4} Die Bes~immul,lgen di~se:s Bundesgesetzes 
sinif ferner auf Bäder, 'die f4r ciie,1,lenüq.ung im 
Rahmen einer Wohna:nlage vpn weniger als ~ehl). 
Wohneinheiten b.estimmt SitlJ9, .Q,i~~ 3,n:z;uwellden. 

§ 2. Bäd.er im Sint;).e de,s § 1 Ahs. 1 umfassen 
sowohl die Bad'ebecken einsehließlich der Bade
~a~e~aufbereittlng~anlagen als~uch . die zum 
Badebetrieb gehörenden Nebeneinricl!!tungen, wie 
U~kJleidegeleg.enheiterh Dusdta~agen, Liege
flä~en unld Aborte. 

H. ABSCHNITT 

~~wiI1igungsbestimmungen 

§ 3. (1) I;>ie Errichtung v01.1 J;\ä.dern bedarf einer 
~e'Yi!lil?mr~ der Bezir~sverwalt~n~s:behörde. 

(2') Eine Bewilligung, nach Ab:~. ~ Ist zu erteil:en, 
wenn für den Schutz der Ge&ungl1e~t 4er :&ade-

g~ste, ins.besondere in hygienischer Hinsicht, in 
ausreichendem Maße Voq.orge getroffen wird. In 
den B~scheid sind erforderlichen,faHs solche Auf
lagen aufz~ne4men, deren Einhaltung diesen 
Schutz gew~b.r.leisten soll. 

(3) Dem Ansuchen uiU Erreill1.I1ig einer Bewilli
gunggemäß Abs. 1 sind 4ie zur Beurteilung <les 
Vothahenserforderlichen Un~~erlagen, wie eine 
gen aue Beschreibung der Anlage samt Plänen~ 
unter hesollderer Berücksichtigung der Beschaffel1-
heit ,des ,dem Badebecken zuzuführenden Friseh
'Yassers, der Einrichtungen Zur Badewasseraufbe
reitung . uJ;ld Angaben üherdie vorgesehene 
Besucherkapazität, in dreifacher Ausfertigung 
anzuschIieß,en. . . . 

. (4) über das V9rliegen der ßemäß Abs. 2 gc:;
forderten Voraussetzun.gim ist ein Gl,itachten 
eines fachlich in Betracht kommenden Saehver~ 
ständigen, insbesondere eines Hygiene-I~stitutes 
einer österreichischen Universität oder einer 
Gebietskörperschaft oder einer' Bundesstaatlichen 
bakteriologisch.-serologisehen TJntersuchungsan
stalt einzuholen. 

§ 4. (1) Bäderd,ürfen el1st auf Grund einer Be
triebsbewilligung der Bezirksverwaltungslbehörde 
in Betrieb ,genommen werden. Die Betri,ebsbe
willigung ist zunächst befristet unter Anord;nung 
eine~ Probe/betriebes zu erteilen. 

(2) Dem Ansuchen um Erteilung einer Betriebs~ 
bewilligung sind die zur Beurteilung erforder
lichen Untel'llagen unter besonderer Berücksiehti
gung der vorgesehenen Hygienemaßnahmen 
beizuschließ.en. Weiters sind die Naehweise zu 
erbringen, die auf Grund der gemäß § 3 Abs. 2 
vorgeschriebenen Aufla.gen erfordeHich' sind. 

(3) Die Bezirksverwahungsbehörde hat vor 
Erteilung der endgültigen Betriebsbewilligung 
eine Untersuchung an Ort und Stelle (Abnahme
untersuchung) durchzuführen, zu der ein fachlich 
in Betracht kommender Sachverständiger, insbe
sondere ein Hygiene-Institut einer österreichi
sehen Universität oder einer Gebietskörperschaft 
oder eine Bundesstaatliche bakteriologisch-sero
logische Untersuehungsansralt, heranzuziehen ist. 
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2 62 der Beilagen 

(4) Eine BetriebsbewiLligung i~, erforderlichen .. I dess,elben erlas,senen Verordnungen erfordert, 
falls unter Vorschreibung bestimmter geeigneter I sind. die, Organe~er Bezirksverwaltungsbehörode 
Auflaogen, zu erteilen, wenn beim or,dnungs- sowie dIe von dieser herangezogenen Sachver
gemäßen Betrieb eine Gef~hroung der Gesund- ständigen berechtigt, die Bäder während der Be-, 
heit der Badegäste, irisbesondere in hygienischer triebs,~eiten. zu Ibetreten und zu besiChtigen sowie 
Hinsicht, nicht zu besorgen ist. Wasserproben zu entnehmen, Spätestens bei Be-

, " treten des Baodes i~t der Inhaber der Bewilligung 
(5) begen die Im Albs, 4 geforderten VoraUiS- _.3 f d' 'ch "I'ch' t . d' t t 

f " 'I d d f" uuer, so ern les, nl t mog~1 IS, eIne le a-
setzungen nur ur Tel e ' 'er Anlag>e 0 'er nur ur "chI'ch A f 'ch f"h d P '. d' " , " sa 1 e \lJ SI t u reilie erson zu verstan 1-eme gertngere Besucherkapazltat als vorgesehen -
vor, s.o kann die Bezirksverwa.ltungsbehörde eine gen. 
entsprech,end eingeschränkte BetriebsbewiUi.gung 
erteiI.en. 

(6) Werden im VerfahI"en zur Erteilung der 
Betrieb~bewilligung oder im Zuge der über
prüfung der Bäder (§ 8) Abweichungen von den 
vorgeschriebenen Auflagen .festge~tel1t, so hat die 
Bezirks'VerwaJltung~behörde auf Antrag von der 
Verpflichtung zur Herstellung ,des- dem BewiUi
gungsbescheid entsprechenden Zustandes dann 
Abstan.d zu n,ehmen, wenn es außer Zweifel steht, 

. daß hiedurch die durch den Bewilligungsbeschei,d 
getroffen,e Vorsor.ge nicht verringert wird: Die 
Bezirksverwaltun,gsbehör.de hat die Zulässigkeit 

~ der Abweichun.gen mit Bescheid auszusprechen. 

§ 5. Jede Änderung oder Erweiterung von 
Bädern, durch die sich neue oder .größere Gefähr:
dungen für die Gesundheit der Badegäste, inshe
sondere in hygienischer Hinsicht, ergehen können, 
bedarf einer Bewilligung im Sinne der vorstehen
den Bestimmungen. Die Bewilligung hat auch die 
bereits -bewilligte Anla.ge zu umfassen, soweit sich 
die Änderung auf sie auswirkt .. 

§ 6. Durch den Wechsel in der Person des In
habers eines gemäß den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes bewilligten Bades wird die Wirk
samkeit der BewilLi,gung' nicht berührt. Der 
Rechtsnachfolger hat ,der Bezirksverwaltungsbe
hörde unverzüglich den Wechsel in der Person 
des Inhabers bekanntzugeben. 

§ 7. Ergibt sich nach rechtskräftiger Ertei1lung 
einer BewiUigung gemäß § 4, daß trotz Einhal
tllng der im Errichtungsfuewilligungsbesch,eid un.d 
im Betriebsbewilligun~bescheid vorgeschriebenen 
Auflagen der Schutz der Gesundheit der Bade~ 
gäste,insbesonderoe in hygienischer Hinsicht, nicht 
hinreichend gewährleistet ist, 80 hat die Bezirks
verwaltungsbehör,de andere oder zusätzliche Auf-
lagen vorzuschreiben. - . . , 

§ 8. (1) Bäder sind von der Bezirksverwahungs
behörde einmal jährlich an Ort ul1Jd Stelle zu 
überprüfen; über die Beschaffenheit des Becken
wassers sowie des Wasch- und Brausewassers, 

(3) Soweit ,dies zur Vollziehung der Bestim
mungen .dieses BundesgesetZles oder der auf Grund 
dessellben erlassenen Verordnungen el'fol'derlich 
ist, hat der Bewilligungsinhaber oder dessen 
Beauftragter ,den bl'ganen der Bezirks'Verwal~ 
tung>s:behörde. sowie den von dieser herangezo
genen Sach,v,erständigendas Betreten oder die 
Besichtigung ,des Bades zu ermöglichen, sowie den 
Anordnungen dieser Organe zur Inbetriebnahme 
oder Auß-erbetriebnahme und über die Betriebs
weise von -Einrich,tungen- und 'zur Vornahme 
betrieblicher Verrichtungen zu entsprechen; 
weiters ha:bim sie -der Bezirksverwaltungsbehöroe 
die notwendi.g~n Auskün.fte zu geben, notwendige 
Unterlagen vorozulegen und Einsicht in Auf~ 
zeichnungen (Betrieb~buch) zu gewähren~ 

(4) B,ei den 'Amtshandllungen gemäß Albs. 2 
und -3 ist darauf Bedacht zu nehmen, ;daß jede 
nicht unbedingt erfor.derliche Störung öder Be
hinderung des Betrioebes v.ermieden. wird. 

§ 9. (1) In Fällen drohender Gefahr für . die 
Gesundheit der Badegäste hat die Bezirksv,er
waltung>slbehörde, entspr.echenld dem Ausmaß der 
Gefährdung, mit Bescheid die gänzliche oder teil
weise Schließung des Betriebes oder' sonstige die 
Anla.ge betreffende ·Sicherheitsmaßnahmen oder 
Vorkehrungen z'u.verfü,geri" In FäLlen unmittelbar 
drohender Gefahr kann sie nach voraus.gegan
gener Ventändigung des Bewilligungsinhabers 
oder, wenn sie nicht möglich ist, einer die. ,tat
sächliche Auf;~icht führende Person auch ohne 
vorausgegangenes Verfahren, und vor Erlassüng 
eines Bescheides ®olche Maßnahmen an Ort und 
Stelle treffen; hierüber ist jedoch binnen zwei 
Wochen ein schriftlicher Bescheid z;u erlassen, 
wi,drigen.falls ,die getroffene Maßnahme als auf
gehoben gilt, 

(2) Die Bescheide gemäß Abs. 1 treten, w~nn 
sie nicht kürzer befristet sind, mit Ablauf eines 
Jahres, vom Tage ihrer Rechtskraft an berechnet, 
außer Wirksamkeit. . 

sofer~ letztere nicht aus der öffentlichen Trink- (3) Wenn die Voraussetzunge~ für die Erlas
wasserver~or~ungentnomme~ werden, sind sung von Bescheiden gemäß Ahs. 1 nicht mehr 
wasserhyglemsche Gutachten emzuholen. vorliegen, so hat die Bezirksverwaltungsbehörde 

(2) Soweit es die Vollziehung der Bestimmun~ auf Antrag die mit den Bescheiden getroffenen 
gen dieses Bundesgesetz,es odü der auf Grund I Maßnahmen zu widerrufen. ' 
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62 der Beilagen 3 

III. ABSCHNITT 

Hygienevor~chrifteri -

§ 10 •. (1) Das dem Badebecken zugeführte 
Frischwass,er _ muß in bakteriologischer Hinsicht 
Trinkwassereigenschaften und in chemischer Hin
sicht eine sOlche Beschaffenheit aufwei-s.en, daß sich 
daraus keine Gefährdung der Gesundheit der 
Badegäste engeben kann. 

(2) Es muß gewährleistet sein, daß das Becken
wasser bei maximal zulässiger Belastun.g eine in 
bakteriologischer, paras,itologischer, physikalischer 
und chemischer Hinsicht einwandfreie Beschaffen
heit aufweist. 

(3) Wasch- und Brausewasser muß Txinkwasser
eigenschaften aufweisen. 

§ 11. Die Ba'debecken - sowi'e die zum Bade
betrieb gehörenden Nebeneinrichtungen, wie 
Duschanlagen" Umkleidegelegenheiten und 
Aborte, müs,sen hinsichtlich Anordnung, Aus
stattung und Anzahl so heschaffen sein sowie in 
einer Art und Weise instan,d g,ehalten werden, 
daß ein hygien,isch einwandfreier Betrieb gewähr-
leistet ist. ' 

§ U. (1) Der Inhaber eines Bades hat dafür 
zu sorgen, daß während der Betriebszeiten eine 
Person erreichbar ist, die mit der Wahrnehmung 
des Schutzes 'der Gesundheit der Badegäste,ins
besoooere in hy,gienischer Hinsicht, betraut ist 
und hiefür entsprechen1de Kenntnisse nachweist. 

(2) Der Inhaber eines Bades hat ferner dafür 
zu sorgen, daß hinsichtlich der hygi,enischen Be
triebsführung innerbetriebliche Kontrollen vor
genommen und hierüber Aufzeichnungen geführt 
werden. 

, .5. in welcher Art und Weise die innerbetrieb
lichen und hehördlichen Kontrollen -durch
zufüh~en und aufzuzeichnen sind sowIe 
welche Maßnahmen auf Grund der Ergeb
nisse der Kontrollen zu -treffen sind. 

(2) Durch Verordnung kann der Bundes
minister hinsichtlich der in Abs. 1 genannten An
gelegenheiten auch öNORMEN für verbindlich 
erklären. 

IV. ABSCHNITT 

Strafbestimmungen 

§ 14. (1) Personen, ,die ein Bad errichten oder 
betreiben, ohne hiezu eine nach den Bestimmun
gen dieses Bunde~gesetzes vor.geschriebene Be
wil'ligung zu besitzen, machen sich einer Ver
waltungsü<bertretung schuLdig und sind mit Geld
strafe bis zu S 60.000'- zu bestrafen. 

(2) Inhaber einer Bewi11i,gung gemäß §§ 3 
·oder 4, die 

1. dUrch Handlungen oder Unterlassungen den 
Bestimmungen -des § 6 zweiter Satz, § 8 
Abs. 3, § 10, § 1-1 oder § 12 oder· 

2. den in den auf Grund dieses Bundesgesetzes 
erlassenen Verordnungen enthaltenen Ge
boten oder Verboten oder 

3. den Ver,fügungen, die auf Grund dieses 
Bundes.ges'etzes erla,ssen worden sind, 

zuwiderhande1n, machen ~ich einer Verwaltungs
übertl'etung schul,dig und sind mit Geidstrafe his 
zu S 20.000'- zu bestrafen. 

V. ABSCHNITT 

Übcrgangs- und Schlußbestimmungen 

§ 13. (1) Soweit es zuin Schutz der Gesundheit § 15. (1) Wer zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
der Badegäste, insbesondere in hygienischer Hin- ,dieses Bundesgesetzes ein nach diesem Bundes
sicht, erforderlich ist,. hat der Bundesminister, gesetz bewihligungspflichtiges Bad betreiibt,hat 
unter Bedachtnahme auf den jeweiligen Stand dies innerhalb von sechs Monaten nach Wirksam
der wissenschaftlichen Erkenntnisse nähere Vor- keitsbeginndies.es Bundesgesetzes der Bezirks
schriften darüber zü· erlassen, . verwaltungshehörde anzuzeigen und die Betriebs-

l.welchen Anforderungen das, dem Bade- hewilli.gung nach § 4 Albs. 1 zu beantragen. 
becken zugeführte Frischwasser, das aufbe- (2) Bis zur Entscheidung über d:en nach Abs. 1 
reitete Wasser und das Beck.enwasser in gestellten Antrag darf das Bad im gleichen Um
bakteriologischer, parasitologischer, physika- fang mit der' Maßgabe weiterbetrieben werden, 
lischer und chemischer Hinsicht zu entspre- daß umgehend aUe jene Vorkehrungen getroffen 
chen haben, werden, die er.fo~derlich sind, um die Einhaltung 

2. welche Anforderungen die Badebecken _ein- der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und der 
schließ~ich der Badewasserauf-hereitungsa.n- a~f Grund desselben edass,enen Verordnungen 
lagen sowie die zum Badebetrieb gehörenden Sicherzustellen. 
Nebeneinrichtungen zu ,erfüllen haben, (3) Bereits vor Entscheidung über ,den nach 

3. welche Anforderung~n die mit der Wahr- Abs. 1 g.:stellt~n Ant::llg ist. die B~z!rksverwal
nehmung des Schutzes der Gesundheit gemäß tu?,g-~~ehorde berechtlgt,~le B:seltlgu?,g vo.n 
§ 12 Abs. 1 betrauten Personen hinsichtlich MIßstand~n anzuord~~n, die g~~lgnet slnd,dle 
ihrer Kenntnisse zu erfüllen haben Gesundheit der Badegaste zu gefahrden. , , 

. 4. welche Vorsorge- und- überwachungsmaß
nahmen sowie sonstige Vorkehrung,en beim 

. Betrieb von Bädern zu -treffen sind, 

§ 16. (1) Dieses Bundesgesetz tritt sechs Monate 
nach dem seiner Kundmachung folgenden Mo
natsersten in Kraft. 
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4 62 . der Beilagen 

(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundes
gesetzes können bereits VOn dem auf seine Kund
machung folgenden Tag an erlas5en werden; sie 
dürfen frühestens zugleich mit dem Inkrafüreten 
dieses BuiJ.;desgesetzes in Kraft gesetzt werden. 

§ 17. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
sind betraut: 

1. Soweit ·es sIch uin der Gewerbeordnung 1973 
unterliegen,de Betriebe handelt, der Bundes
minister für Handel, Gewerbe und Industrie 
im Einvernehmen mIt dem Bundesminister 
für Gesundheit und Uniwdllschutz, 

2. altsonsten der Bundesminist,er für Gesund
heit und Umweltschutz. 

Erläuterungen 

I. Allgemeines 

Im Zusammenhang mit der aIi.gemeinen He
bung des, Lebensstandards und den daraus resul
tierenden Anderungen in den Freizeitgewohn
heiten werden von der Bevölkerung in den 
letzten Jahren immer häufiger Bademöglichkeiten 
auf~esucht. Dementsprechend wUl'den in letzter 
Zeit der Bau und Ausbau von Hallerubädern 
sowie küns,tlichen Freibeckenobädern forciert. 

Vom Standpunkt der Volksgesundheit sind 
diese Tendenzen überaus zu begrüßen, ·da Bäder 
als Stätten der Erholung und· des Sports wesent
lim zur Erhaltung der physischen und psychischen 
Gesun'dheit der Men~chen beitragen können. 

Diese Entwicklung macht es, aher auch not
wendig, durch entsprechende Normen ein Min
destmaß v{)n hygienischen, Anfor.derungen an die 
Beschaffenheit und den Betrieb der Bäder sicher
zustellen. Im besonderen gewinnen hier die 
Fragen einer ·einwandfreien Badewass·el'beschaffen
heit erhöhte Bedeutung, da ansonsten Iilfek
tionsriosken entstehen, die den wünschenswerten 
Effekt des Schwimmens und Badens für die 
Gesundheit ,det Bevölkerung in Frage stellen. 

Wie .der Oberste Sanitätsrat in einem auf Er
suchen .. des, Bundesrilinisteriums für GeSundheit 
und Umweltschutz abgegebenen Gutachten fest
gestellt hat, s.ind Gefahren det übertragung von 
Krankheiten in Bä.dern auf folgende Weise ge
geben: 

a) über den Ver.dauungstrakt (z. B. Salmo
nellen, Wurmiilfektionen, Hepatitis epide
mica u. a.); 

ob) über andere Schleimhäute (wie z. B. die 
Schwimmlbadkonjunktivitis, u. a.); 

c) von feuchten Böden direkt auf die Haut, 
beson,ders der Füße (z. B. Fußpilzbefall, 
aber auch Staphylomykosen u.a.), und 

d) auf dem Luftweg (Atemluftinfektionen, wie 
z. B. Influenza), insbesondere in Hallen
bädern bei hoher Besucheranzahl. 

Mit dem vorliegenden Entwurf eines Bäder
hygienegesetzes sollen daher - zuSammen mit 
den auf G.runddieses Ges,etzes zu erlassenden 
Vetordnungen - Normen ges·chaffen werden, 
die geeignet sind, die Gesundheit von Menschen, 
insbesondere vor den Gefahren der übertragung 
von Krankheiten, prä v e n t i v zu schützen. 
Selhstredend werden bei drohenden Seuchenge
fahren zusätzIich Maßnahmen nach dem Epide
riliegesetz 1950 zu treffen sein. Die Normen des 
gegenständlichen Gesetzentwurfes sollen jedoch 
er,gänzend zum Epideiniegesetz, das erst bei Auf
treten von Erkralilktirtgs- bzw. Vcrdachtsfäl1en 
bestimmter Ktan,kheiten zum Tragen kommt, im 
wesentlichen vorbeugenden Charakter ha(heri. 

Die vorgesehenen Regelungen zuin Schutz vor 
Gesundheitsgefahren aus dein Badebetriel:i steLlen 
ihrer Art nach Maßnahmen der Staats.gewalt dar, 
die sich nich,t gegen eine für einen anderen Kom
petenztatbestand typische Abart der Gefahr für 
die Gesundl\eit von Menschen wenden, sondern 
die der Ab~ehr von Gefahren für den allge
meinen Gesundheitszustand der Bevölkerung 
(für die Volk~gesundheit) dienen. Sie fallen damit 
unter ,den Kompetenztatbestand . "Gesundheits
wes,en" (Art. 10 Abs. i Z. 12 B-VG). (Vgl. Ver
fassungs.gerichtshoferkenntnlis Slg. 3650/1959.) 

Hinsichtlich der Fragen der Ahgrenzung der 
R,egelung des Entwul'fe~ zu den Kompetenzbe
reichen ,des Art. 10 Ahs. 1 Z. 8 (Handel, Gewerbe 
und Industrie) sowie des Art. 12 A:bs. 1 Z. 1 B-VG 
(Heil- und Pfle.geanstalten sowie Kurortewesen 
un,d natürliche Heilvorkomme"n) sei auf die Be
merkungen im einzelnen· verwiesen. 

Soweit der Entwurf in den B,ewilligungsbe
stimmungen von den Vetwaltungsvetfahrens
gesetzen aJbweichende Regelungen vorsieht, sind 
diese Unter Bedachtrtähme auf die Eigenart der 
Materie sowohl von der Sache her uiierläßlich als 
auch iin Hin!blick auf die besonderen Verfahrens
bestirhmüngen ,der GewetbeMdnun.g 1973; welche 
auf die Genehmigüng vöri: geweiil:ilicheri: Bädern 
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Anwehdtiriß finden, im Sinne de~ Grundsatzes 
eiii,er weitgehenden prozecliira.len Gleichbehand
lung geboten. 

11. Bemerkungen im einzelnen 

Zu § 1: 

:qiese Bestimmung legt deq Anweridungsbe
r~icli .des gesetze's fest. Er uritfaßt grundsätzlich 
alle 1-bHeiibäder und künstlichen Freibeckenbäder, 
die vorwiegend Erholungs- und Sportzwecken ge
wi4ri1ei si,fid. :Ausgenorii'rnen sind nach Abs. 4 
led~gt.id1.die füiden privaten Gebrauch eines 
kleinen Personenkreises bestimmten Bäder, wie 
Swimmingpools hei Einfam1lienhäus,ern oder 
Bäder im Rahmen von kleineren Wohnanlagen. 
Der Grunqgedanke für ,diese Ausnahme war,daß 
hier die Benützer selbst in der La.ge sin·d, auf die 

Zu § 2: 

Dies,e Bestimmung soll zweifelsfrei klarstellen, 
daß der AnwendunglSibereich des Gesetzes sich 
nicht nur auf die Badebecken einschließlich der 
diesen dienenden Einrichtungen, wie Badewasser
aufbereitungsanlagen, sondern audi auf alle 
Nebeneinrichtungeri er,streckt, die vom Stan.d
punkt des Schutzes der Gesundheit, der Bade
gä&te, insbesondere in hygienischer Hinsicht, von 
Bedeutung sin'd. 

Zu § 3: 

Gemäß Abs. 1 ,darf mit dem Bau eines Bades 
unbeschadeteiner baubehördlichen BewillLgung 
erst nach Erteilung einer Bewilligung nach diesem 
Bundesgesetz tbegonnen werden. 

hygienische Besdiaffehheit ,der Bäder Einfluß zu ,Eine behördliche Bewi,uigung bereits vor Be
nehmen, bzw. sich hierüber entspr.echeild zu in- girunder Errichtung erscheint desha1b erförder
formieren; lich, uni bereits in diesem Stadium den Erforder-

Gemäß Abs. 2 werden gewerbliche Bäder von nissen insbesondere hins.ichtlich. der baulichen 
den Bestimmungen des Ir. Abschnittes dieses, Ge- Ausführung Rechnung tragen zu können, da 
setzes ("Bewilligun~slbest.immungen") ausgenom- nachträgliche ß.,nderungen oftmals nicht bzw. nur 
men. Für diese Betriebe gelten seit 1. August 1974 mit unverhältnismäßig hohen Kosten möglich 
insbesondere ,die Bestimmungen des § 74 wären . 
.kbs; i Z. 1 .der Gewerbeordnung i 973, BGBl. 
Nr: 50/1974, wonach "gewerbliche Betriebsan
lagen nur mi,t. Genehmigung der Behörde errich
tet oder -betrieben werden dürfen., wenn sie wegen 
der Verwendung von Maschinen und Geräten, 
wegen ihrer Betriebsweise, wegen ihrer Aus-

Analoge Bestimmungen für gewerbliche Bäder 
stellen die §§ 74 AHs. 2, 77 Abs. 1 und 353 der 
Gewerbedrdnüng 1973 betreffend Betriebsan
lagengenehmigung dar. 

stattung oder sonSot geeignet sind; das Leben oder Zu § 4: 
die Gesundheit des Gewerbetreibenden ... oder Diese Bestimmung legt fest, ·daß Bäder erst 
der !,-unden;~ie ,die Betriebsanlage der .. Art d;,s nach Erteilung einer weiteren behördlichen Be
l3ewebes .,gemaß. aufsu~enj , ',' . zu gefahr~en . willigung (Betriebs bewilligung) bet.rieben werden 
Et unter~[egt kemem. Zweifel, daß unter dIesen dürfen und n,ormiert die Vo.rauss.etzungen für 
"Kunden

H 
auch die Besuche: von geWerblich,. en I ~ie Erteilun,g dieser Bewilligung. Die Betriebs

Bade.anst~ten zu v~rstehen smd.. bewilligung ist zunächst befris.tet unter Anord-
~le b~l. de~ Erlauterun,g~n zu den ~mzelnen I nung eines Protbebetriebes und erst nach Durch

Paragraphen .des I~. Absc?mttesi .noch naher aus- führung einer Abnahmeuntersuchung an Ort 
ztiführe~ sem wlrd, SIeht dre Gewerheord- und Stelle unter Heranziehung von Sachver
älirig 1973 heiüg~ichdergew~rblichen Bäder den ständigen auf dem Gebiet der Hygiene endgültig 
Bestiitimungeridleses Abschmttes entsprechende zu ~rteilen. Erforderlichenfal1s insbesondere bei 
F.-~,~lu~$en vor. Zur Ve~meLdung e~ner Doppel- größeren Bädern, wird die Abn~hmeuntersuchung 
glelSlgkelt ,der Verfahren war ·daher von geson- mit einer mündlichen Verhandlung gemäß § 40 ff. 

'dei'ten Bewilligungen nach diesem Bundesgesetz A VG 1950 zu verbinden sein. 

abzusehen. '. 'ch l'ch ' 'bl'ch B"d'; b ;. l'ch 
Heilbäder werden gemäß Abs. 3 vom Geltungs.- . Hmsl t .1 ge~e: I er . a ,er 1st ,ezu~ I 

bereich dieses Bundesgesetzes ausgenommen, da eme: Betnebsb7wllhgung, emes Probebetnebes 
mich der in Art. 10 Absi 1 Z. 12 B-VG vorge- sowIe de~ sonmgen überw~chungder ~uf1a~en 
senenen Kompetenzverterlung hinsichtli,ch" der des Betnebsanhg.engene~mlgungsbescheldes ms
Heilbäder die unter den verfassunO'srechtlichen besondere auf dIe BestImmungen der §§ 78, 
Begriff d~r "natürlichen Heilvo:rk~mmen" zu 359 Abs. 1 und 338 der Gewerbeordnung 1973 
subsuriiiere"n sind, ausischließlich die sanitäre Auf- hinzuweisen. 
sicht in die Bundeskompetenz gehö,rt. Alle An- , 
gelegenheitens:die nicht die sanitäre Aufsicht Zu § 5: 
betreffen, fallen kompetenzrechtlich nicht unter Diese Bestimmung legt die Bewilligungspflicht 
Art. 10, sondern unter Art. 12 Aibs. 1 Z, 1 B-VG. I für jede Knderung oder Erweiterung von Bädern 
p:~.es~iH . si~riigetriäß "für die,Ausriahme von I fest, di.e vom Stan~pun~t des Schutz~s der. G:
~aderri, dIe .In K~a~ke?anstalten zu therapeu-

I
,. sundhel: d~er Badegaste, msbeso.ndere m hygIem .. 

tIschen Zwecken penutzt werden. scher Hmstcbt, von Bedeutung 1st. 
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Eine analoge Genehmigungspflicht ' ist, 'für unmittelbar .drohender Gefahr bei gewerblichen 
gewerbliche Bäder in§ 81 der Gewerbeord- Bädern bieten .die Vorschriften des' § 360 der 
nung 1973 normiert. Gewerbeordm,mg 1973. 

Zu § 6: 

Nach dieser Bestimmung i'st die Bewilligung 
unabhängLg vom Inhaber an die Anlage gebunden 
(dingliche Wirkun,g). ' _ 

Auf die inhaltsgleiche Vorsch·riEt des § 80 
Abs. 4 der Gewerbeordnung 1973 sei hingewiesen. 
Die Bekanntgabe des Wechsels in der Person des 
Betriebs,inhalbers (§ 6 zweiter Satz) ist für ge
werbliche Bäder nicht erforderlich, da sich der 
Betriebsinhalber jeweils aus der zugrunde liegen
den Gewerbeberechtigung er,gibt_ 

Zu § 7: 

Diese Bestimmung sieht eine nachträgliche Vor
sch.reibung von Auflagen fü,r ,den Fan vor, daß 
trotz Einhaltung bescheidmäßig vorgeschriebener 
Aufilagen der Schutz der Gesundheit. der Ba·de
gäste, insbesondere in hygienischer Hinsicht, nicht 
hinreichend .gewährleistet ist. Dadurch Süll im 
Interes'se dieses Schutzes insbeson.dere gewähr
leistet werden, ,daß neuen wissenschaftlichen Er
kenntnissen und Erfahrungen entsprechend Rech-
nung getragen werden kann. ' 

Für geweI1bliche Bäder sieht bereits § 79 Albs_ 1 
der Gewerbeordnul1g 1973 die behördliche Vor
schreibung anderer oder zusätzlicher Auflagen 
vor, wenn sich nach Genehmigung der Anlage 
ergibt, daß, der .gemäß § 74 Abs. 2 Z. 1 der Ge
werbeordnung 1973 wahrzunehmende Schutz des 
Lebens und der Gesundheit der Badegäste nicht 
hinreichend verwirklicht ist. ' 

Zu § 8: 

Als Sachverständhge bei den jährlichen behörd
lichen Kontrollen wer,den vor allem Amtssachver
ständige (Amtsärzte) in Betracht kommen. Zur 
Erstel'1ung der wasserhygienis91en Gutachten 
werden insbesondere di·e Hygiene~Institute der 
österreichischen Universitäten bzw. Gebiets
körperschaften oder die Bundesst~atlichen bak
teriologisch ~serologischen Untersuchungsanstalten 
heranzuziehen sein. 
. Die Möglichkeit der überprüfung von gewerb
lich.en Bädern durch Organe der Gewerbebehör
den 'sowie durch von diesen Behörden herange- ' 
zogene Sachverständige ergiibt sich aus § 338 der 
GeweI1beordnung 1973. 

Zu § 9: 

Diese Bestimmun.g bietet die Grundlage für 
behördliche Maßnahmen bei drohender' Gefahr 
für-die Gesundheit der Badegäste bzw. für Sofort
maßnahmen an Ort und Stelle bei unmittelbar 
drohender Gefahr. 

Die entsprechenden Möglichkei~en hinsichtlich 
Betriebsuntersagungen und Maßnahmen bei 

Zu § 10: 

Das dem Baclebecken zugeführte Frischwasser 
muß nur in bakteriologischer Hin.sicht Trink
wa~serqualität aufweisen, um auf di~ Verwendung 
von Moor-, Salz-, Thermalwasser u. dgl. Bedacht 
zu nehmen. Konkrete Werte hinsichtlich der An
forderungen an das Füllwasser; 'ci.as aufbereitete 
Wasser und das Beckenwasser in bakt.eriologischer, 
parasitologischer, physikalischer und chemischer 
Hinsicht wer.den im Verordnungswege festzu
legen sein. 

Zu § 11: 

Nähere Vorschriften hinsichtlich der Bade
becken einschließlich Aufbereitungsanlagen sowie 
der sonst zum Badebetrieb gehörenden Einrich
tungen werden im Verordnungswege zu' erlassen 
sem. 

Zu § 12: 

Wesentlich für den Betrieb von Bädern. im 
Interesse des Schutzes ,der Gesundheit de~ Bade
gäste, insbesondere in hy,gienische.r' Hinsicht, 
erscheint eine laufende innerbetrie'bliche Kon
trolle. Diese is,t nur ·dann gewähI1leistet, wenn, die 
hiem:it befaßten Personen hiefür entsprechende 
Kenntnisse besitzen. Es werden für diese 'Funk
tion grundsätzlich die auch sonst init der_ Auf
sicht über das Bad betrauten Personen, wie Bade
meister, in Betracht kommen. Bei kleineren 
Bädern., etwa Hotelbädern, können dies,e AUf
gaben bei Vorliegen der, entsprechenden Kennt
nisse auch vom Inhaber selbst übernommen 
werden. 

In den Aufzeichnungen (Betriebsbuch) wer,den 
insbesondere einzutrag.en sein: Besucherzahl, 
Frisch wasserzusa tz, U mwälzhäufigkeit, Flockungs
mittelzugabe, Zeitpunkt der Filterrückspülun,g, 
Chlorzusatz, Ergebnisse von Chlor- und pH-Mes
sungen, Art und Umfang der Reinigungsmaß
nahmen, Angalben über Betriebsstörungen und 
deren Behebung . 

Zu § 13: 

Soweit einzelne Vorschriften dieses Bundes
gesetzes nicht schon für sich allein die Grundla:ge 
für' die Erlassung von Veror.dnun.gen bilden, 
bietet die vo.rliegende Bestimmung im Zusammen
hang _ mit den jeweils materiell in Betracht 
kommenden Vorschriften des Gesetzes eine um
fassende Verordnungs ermächtigung. 

Es soll auch ermöglicht werden, daß die gemäß 
§ 17 dieses Bundesgesetzes mit der Vollziehung 
hetrauten Bundesminister im Verordnun~swege 
öNORMEN für verbindlich erklären. 
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Zu § 14: 
Diese Vürschrift enthält ,die Zur Durchsetzung 

des Gesetzes nütwendigen Stra.fbestimmungen. 
Verstöße gegen die Hygienevors;chriften dieses 

Bundesgesetzes hzw. der auf Grund desseLben 
erlassenen Verürdnun;gen und Verfügungen im 
Rahmen gewerblicher Bäder werden nach den 
Strafbestimmungen der Gewerbeürdnung 1973 zu 
ahnden sein. 

Zu §-l5: 
Durch .diese Bestimmung süll ein klaglüser 

übergang in das System der Vürs,mriften dieses 
Bundesgesetzes geschaffen werden. 

Zu § 17: 

Bei der Festlegung der Zuständigkeit zur Vüll
ziehung dieses Bundesgesetzes ~rde. von den 
Bestimmungen des Bundesm1l11stenengesetzes 
über den Wirkun.gsbereich der Bundesministerien 
für Handel, Gewerbe und Industrie und für Ge
sundheit und Umweltsmutz aus.gegangen. 

III. Finanzielle Auswirkungen 

Durch die Vüllziehung der Vorsmriften dieses 
Gesetzentwurfes wird dem Bund kein zus,ätzlicher 
Personal- und Sachaufwand erwachsen. 
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